
AHV-Sicherung

Planken kritisiert
Regierungsmassnahmen
PLANKEN Laut Gutachten der Regie-
rung wird sich nach aktuellem Trend 
das Verhältnis des AHV-Fonds zur 
Jahresausgabe bis 2036 von 10,2 auf 
5 Jahresausgaben halbieren. Um dem 
entgegenzuwirken und die langfristi-
ge finanzielle Sicherheit zu gewähr-
leisten, will die Regierung mehrere 
in ihrem Vernehmlassungsbericht 
dargelegte Massnahmen umsetzen. 
Wie der Plankner Gemeinderat in 
seiner Kenntnisnahme unterstreicht, 
sei frühes Handeln begrüssenswert, 
damit die Massnahmen nicht zu hart 
ausfallen müssen. Gleichzeitig übt er 
jedoch Kritik an den vorgeschlage-
nen Schritten. So komme die Erhö-
hung des Beitragssatzes um 0,6 Pro-
zent bis Januar 2024 nach der Erhö-
hung 2018 zu früh und führe nur da-
zu, dass die Arbeitnehmer den Gür-
tel noch enger schnallen müssen. 
Auch ein Ausgleich durch die Reduk-
tion der FAK-Beiträge sei eine «unnö-
tige Vermischung der Finanzierungs-
töpfe und eine ungerechtfertigte 
Quersubventionierung». Die vorge-
schlagene zweite Massnahme eines 
einmaligen ausserordentlichen 
Staatsbeitrags von 100 Millionen 
Franken sei zwar vielversprechend, 
da er den Bürger nicht direkt belas-
te, jedoch sei der Betrag zu gering, 
um das gesteckte Ziel bis 2038 zu er-
reichen, so die Stellungnahme des 
Gemeinderats. Dazu müsste der Be-
trag wohl verdoppelt werden, jedoch 
würde dadurch das gesamte Anlage-
risiko auf einen Schlag an die AHV 
verschoben. 

Andere Möglichkeiten

In diesem Zusammenhang wäre laut 
Gemeinderat ein bereits im Landtag 
diskutierter Vorschlag mehr als prü-

fenswert. Konkret: Den jährlichen 
AHV-Staatsbeitrag mit einer Unter- 
und Obergrenze an das Umlagedefi-
zit der AHV zu koppeln. Der Staat 
könnte sich am AHV-Umlagedefizit 
zu 50 Prozent beteiligen. Dies je-
doch mit einer Untergrenze des heu-
tigen Staatsbeitrags von 30 Millio-
nen und beispielsweise einer Ober-
grenze von 55 Millionen Franken 
pro Jahr, so der Plankner Vorschlag. 
lm Vernehmlassungsbericht völlig 
ausgeblendet würde zudem eine 
grundsätzliche Erhöhung des Ren-
tenalters sowie eine mögliche Flexi-
bilisierung des Rentenalters im Kon-
text der demografischen Entwick-
lung. Das hiesse derzeit nichts ande-
res, als angesichts der steigenden 
Lebenserwartung das Rentenalter 
alle zehn Jahre um ein Jahr zu erhö-
hen, um die Nachhaltigkeit des AHV-
Fonds auch längerfristig sicherzu-
stellen. Hierzu hätte man sich fun-
dirte Ausführungen der Regierung 
gewünscht, schliesst der Gemeinde-
rat und dankt für die Möglichkeit 
der Stellungnahme. (red/pd)
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Die Tageszeitung        für Liechtenstein

AHV-Sicherung: Höhere Beiträge und 
100-Millionen-Einlage sollens richten
Vorschlag Zur langfristigen 
Sicherung der AHV schlägt 
die Regierung vor, den Bei-
tragssatz um 0,6 Prozent zu 
erhöhen und eine Einmalein-
lage von 100 Millionen Fran-
ken zu tätigen. Als Ausgleich 
sollen die FAK-Beiträge 
gesenkt werden.

VON HANNES MATT

Bei den AHV-Reserven geht es «ab-
wärts wie ein Kuhschwanz», wie Ge-
sellschaftsminister Mauro Pedrazzi-
ni die Situation jüngst beschrieb: So 
hat die alle fünf Jahre vorgeschrie-
bene versicherungstechnische Prü-
fung des Vermögens der AHV im 
letzten Jahr festgestellt, dass deren 
Reserven über einen Zeitraum von 
zwei Jahrzehnten auf unter fünf Jah-
resausgaben sinken werden. Ein Sa-
nierungsfall ist die AHV damit na-
türlich noch nicht; es besteht aber 
Handlungsbedarf. Schon im Vorhin-
ein war klar: Eine kurzfristige Erhö-
hung des Rentenalters kommt in 
Liechtenstein momentan nicht in-
frage. Ideen waren gefragt. Eine sol-
che hatte die FBP-Fraktion einge-
bracht: Ihr dreiteiliger Lösungsweg, 
von dem auch die Rentner profitiert 
hätten, fand aber bei den anderen 
Parteien kein Gehör. Andere kreati-

wie in der Schweiz) zu erhöhen und 
per Ende 2020 einmalig 100 Millio-
nen Franken aus dem Staatsvermö-
gen dem AHV-Fonds zukommen zu 
lassen. Mit diesen Massnahmen wür-
de der AHV-Fonds per 2038 wieder 
auf über fünf Jahresausgaben anstei-
gen. Die 100-Millionen-Einmaleinla-

ten Finanzlage des Staates gerechnet 
wird – inklusive eines Sonderertrags 
von über 200 Millionen Franken. 

Je 0,18 Prozent Mehrkosten 

Wie bereits im FBP-Lösungsweg vor-
geschlagen, setzt auch die Regie-
rung auf einen Ausgleichsmechanis-

lich die Arbeitgeber ein, und nicht 
die Arbeitnehmer. Es wird deshalb 
vorgeschlagen, den Beitrag der Ar-
beitgeber an die AHV stärker zu er-
höhen, um dadurch den Beitrag der 
Arbeitnehmer zu verringern – damit 
die vorgeschlagene Minderbelas-
tung paritätisch auf die Arbeitgeber 

Nun liegt er auf dem Tisch, der Vorschlag von Gesellschaftsminister Mauro Pedrazzini zur Sicherung der AHV. (Fotos: IKR/MZ)
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«Volksblatt», 17. 6. 2020. (Faksimile: VB)


